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Index

23/01 Konkursordnung

Norm

KO §156 Abs4;

Rechtssatz

Angesichts der besonderen Bedeutung einer Mahnung nach der Vorschrift des § 156 Abs. 4 zweiter Satz KO ist zu

fordern, dass die nach Ansicht des Gläubigers von der mangelhaften Erfüllung eines Ausgleiches betro:ene

Verbindlichkeit zweifelsfrei bezeichnet wird.
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